
(3) Der Justizausschuß besteht aus dem Vorsitzenden des 
Rechtsausschusses der Volkskammer, aus drei Mitgliedern der 
Volkskammer, zwei Mitgliedern des Obersten Gerichtshofes und 
einem Mitglied der Obersten Staatsanwaltschaft. Den Vorsitz 
führt der Vorsitzende des Rechtsausschusses. Die übrigen Aus
schußmitglieder werden von der Volkskammer für die Dauer der 
Wahlperiode gewählt. Die dem Justizausschuß angehörenden Mit
glieder des Obersten Gerichtshofes und der Obersten Staats
anwaltschaft dürfen nicht Mitglieder der Volkskammer sein.

(4) Die durch die Landtage gewählten und durch die Landes
regierung ernannten Richter können von den betreffenden Land
tagen abberufen werden. Die Abberufung erfolgt nach Einholung 
eines Gutachtens des bei dem betreffenden Landtag zu bildenden 
Justizausschusses. Der Justizausschuß besteht aus dem Vorsit
zenden des Rechtsausschusses des Landtages, aus drei Mitglie
dern des Landtages, zwei Mitgliedern des Obersten Gerichts und 
einem Mitglied der Obersten Staatsanwaltschaft des Landes. Den 
Vorsitz führt der Vorsitzende des Rechtsausschusses. Die übrigen 
Ausschußmitglieder werden von dem betreffenden Landtag für 
die Dauer der Wahlperiode gewählt. Die dem Justizausschuß 
angehörenden Mitglieder des Obersten Gerichts und der Ober
sten Staatsanwaltschaft dürfen nicht Mitglieder des Landtages 
sein.

(5) Die von den Landesregierungen ernannten Richter können 
unter den gleichen Voraussetzungen von den Landesregierungen 
abberufen werden, jedoch nur mit Genehmigung des Justizaus
schusses des betreffenden Landtages.

ARTIKEL 133
(1) Die Verhandlungen vor den Gerichten sind öffentlich.
(2) Bei Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

oder der Sittlichkeit kann die Öffentlichkeit durch Gerichts-
« beschluß ausgeschlossen, werden.

ARTIKEL 134
(1) Kein Bürger darf seinen gesetzlichen Richtern entzogen 

werden. Ausnahmegerichte sind unstatthaft. Gerichte für beson
dere Sachgebiete können vom Gesetzgeber nur errichtet werden, 
wenn sie für im voraus und allgemein bezeichnete Personen
gruppen oder Streitgegenstände zuständig sein sollen.
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